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Beschluss:

,Der Planung und dem Bau der MitgaustralRe zwischen dem Mittelweg und dem Nordanger
entsprechend der Anlage der Ursprungsvorlage (DS 20-14638) und den in dieser Vorlage
von der Verwaltung zugesagten Anpassungen wird zugestimmt.*

Sachverhalt:

Anlass

Die Verwaltung hat im Vorfeld der 6ffentlichen Diskussion der Drucksache 20-14638 in den
Gremien nach Freigabe der Vorlage den ADFC Uber die Drucksache informiert und eine
Einschatzung des ADFC erbeten. Der ADFC hat eine Stellungnahme abgegeben (s. Anlage).

Stellungnahme der Verwaltung zur planerischen Stellungnahme des ADFC zur
Planung der MitgaustraRe

Kapitel 2.1 und 2.2 der Stellungnahme des ADFC

Die Verwaltung legt mit der MitgaustralRe eine Planung vor, die den ersten Bauabschnitt der
Stadtstrae Nord darstellt, dieser Planung aber im Bereich der Einmindung in den Mittelweg
nicht entsprechen kann. In der derzeitigen Situation ist die Anbindung der Mitgaustral3e an
den Mittelweg deutlich kleiner zu planen, als bei einer durchgehenden Stadtstrale Nord.

Damit soll keine Vorfestlegung auf eine spatere Kreuzungsplanung erfolgen. Allerdings ist es
sinnvoll, die Stral3e bereits jetzt so zu planen, dass zumindest ein Fahrbahnrand (der
sudliche) bei einem spateren Ausbau moglichst unverandert bleiben kann.

Kapitel 3.1 der Stellungnahme des ADFC

Der ADFC schlagt als Mdglichkeit zur Abwicklung des Radverkehrs an der Einmindung in
den Mittelweg vor, den Radfahrstreifen vor der Einmindung enden zu lassen und den
Radverkehr gemeinsam mit dem MIV abzuwickeln.

Vor dem Hintergrund des jetzigen Charakters der Mitgaustral3e als ErschlieBungsstralle ist
die Fuhrung des Radverkehrs zusammen mit dem Kfz-Verkehr im Bereich der Einmindung
eine vertretbare Lésung, da auf diese Weise eine eindeutige, gleichberechtigte Abwicklung
des Radverkehrs ermdglicht wird. Die Mdglichkeit fur den Radverkehr, sich zum
Linksabbiegen mittig aufzustellen und dadurch nebeneinander in die Kreuzung einfahrende
Fahrzeuge zu vermeiden, wird positiv beurteilt.




Die genaue Lage des Endes der Radverkehrsanlage wird in der Ausflihrungsplanung
festgelegt.

Diese Losung ist nicht fur hdhere Verkehrsaufkommen konzipiert. So muss die Situation zum
Beispiel bei Realisierung eines zweiten Abschnittes Wodanstral3e tGberprift werden. Eine
ggfs. notwendige Anpassung an deutlich héhere Verkehrsaufkommen wird zu gegebenem
Zeitpunkt erfolgen.

Eine Veranderung der Radwegfuhrung auf dem Mittelweg steht derzeit aus Kostengrinden
nicht zur Debatte. Die Schutzstreifen wurden seinerzeit deshalb geplant, weil die
Rahmenbedingungen eine andere Lésung nicht zulieRen.

Die Durchfarbung von Asphalt im Radweg wird nicht weiter verfolgt, da durch die
erforderlichen zusatzlichen Fugen die Fahrbahndeckschicht unnétig geschwacht wird, der
Bauablauf deutlich verkompliziert wird und deutlich héhere Kosten entstehen.

Kapitel 3.2 der Stellungnahme des ADFC

Der ADFC kritisiert unnétige Verschwenkungen der Radwege. Die Verwaltung wird im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung die Trassierung in den vom ADFC kritisierten Bereichen
gestreckter fuhren. Lediglich westlich der Lichtwerkallee erfolgt keine Anpassung der
Trassierung, da dies zum Entfall eines Baumes filhren wirde.

Kapitel 3.3 der Stellungnahme des ADFC

Seit vielen Jahren werden Radwege hdhengleich neben Gehwegen hergestellt, nachdem die
Beseitigung friherer, nicht héhengleicher Bauweisen (zum Beispiel eine 3 cm Kante zum
Gehweg) von Radfahrern und den Verbanden in der Vergangenheit mit dem deutlichen
Hinweis auf Sturzgefahren heftig kritisiert wurden. Die Verwaltung hat diese Argumentation
nachvollzogen und sieht weiterhin das erhebliche Unfallrisiko.

Erste Signale vom Behindertenbeirat Braunschweig e. V. zu der vom ADFC
vorgeschlagenen Bauweise sind ebenfalls kritisch.

Die Verwaltung empfiehlt daher, fir diese Planung an der bewahrten héhengleichen
Bauweise, festzuhalten. Allerdings ist sich die Verwaltung bewusst, dass die Trennung
zwischen Geh- und Radweg optisch und taktil deutlicher hervorgehoben werden muss.
Hierzu werden derzeit verwaltungsinterne Diskussionen geflihrt. Dabei wird auch gepruft
werden, ob es Einsatzfalle gibt, bei denen ein Héhenunterschied zwischen Gehweg und
Radweg sinnvoll sein kann. Sobald sich Losungen abzeichnen, wird die Verwaltung auf den
ADFC und auf die politischen Gremien zugehen.

Kapitel 3.4 der Stellungnahme des ADFC

Die vom ADFC fir die Grundstlckszufahrten vorgeschlagene Bauform entspricht der
Planung.

Kapitel 3.5 der Stellungnahme des ADFC

Die EinmUndung der Lichtwerkallee wurde von der Verwaltung so geplant, dass der
Radverkehr auf eigener Flache direkt neben dem Kfz-Verkehr im unmittelbaren Sichtbereich
des Kfz-Verkehrs vorfahrtberechtigt sicher die Einmindung quert.

Fahrzeuge, die aus der Lichtwerkallee ausbiegen wollen, haben ausreichend Sicht und
blockieren den Radweg nicht. Das Material des Radweges (Asphalt) lauft durch.

Das vom ADFC kritisierte Fehlen einer ausreichend lange Parallelfiihrung zur Fahrbahn ist
nicht nachvollziehbar. Die Strecke, auf der der Radverkehr parallel bis zum Einbiegeradius



des Kfz (im Plan gestrichelt) geflihrt wird, ist deutlich I&nger als die angegebenen 6,60 m und
auch langer als die 10 m, die in den Regelwerken empfohlen werden.

Der Vorschlag des ADFC sieht eine abgesetzte Flihrung des Radweges vor, so dass ein
abbiegendes Fahrzeug aus der Mitgaustral3e den vorfahrtberechtigten Radfahrer erst sehr
spat aus sehr ungunstigem Winkel sieht. Viele Jahre lang wurde propagiert, solche
Lésungen zu vermeiden, Unfalluntersuchungen unterstiitzten diese Argumentationskette. Die
aus der Lichtwerkallee ausbiegenden Kfz werden den Radweg blockieren, weil sonst keine
Einsichtnahme in die MitgaustraRe moglich ist.

Die Verwaltung rat von einer Umplanung der Einmiindung entsprechend der Planungsideen
des ADFC ab.

Die Anregung des ADFC bezlglich des Entfalls eines Parkplatzes gegenlber der
Einmindung (Sichteinschrankung) wird aufgegriffen und umgesetzt.
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MitgaustraRe) 19.01.2021

Sehr geehrter Herr Pottgieler,

vielen Dank fur Ihre Anfrage mit Bitte um Stellungnahme zu dem o.g.
Projekt. Wir nehmen wie folgt Stellung.

1. Einleitung

Die vorliegende Planung fur den Ausbau der Mitgaustralie bildet gemaf
Beschlusslage der Stadt Braunschweig das Mittelstlick der geplanten
Stadtstralle Nord zwischen dem 2. Bauabschnitt (Wodanstraf3e) und dem
3. Bauabschnitt (Sackweg).

Diese Planung dient auch der ErschlieBung bestehender und geplanter
Wohngebiete der Neuen Nordstadt in Ost-West-Richtung und schlief3t
diese an den Mittelweg an. In Anbetracht des Gesamtprojektes einer
durchgehenden Verbindung zwischen Hamburger Stral3e und Bienroder
Weg und der bereits jetzt vorhandenen Durchbindung fiir den Radverkehr
hat der Ausbau fur den Radverkehr mehr als nur lokale Bedeutung.

Der ADFC Braunschweig begrtift die vorgenommene Verbreiterung der
Radwege auf das neue Regelmal} von 2,30 m. An einigen Stellen sehen
wir jedoch weiteren Bedarf, die grof3tenteils aus dem
Planfeststellungsbeschluss ibernommene Planung anzupassen, auch im
Hinblick auf den Ziel- und MaRhahmenkatalog des Ratsbeschlusses zum
Radentscheid vom 14.7.2020.

2. Rahmenbedingungen

Im Unterschied zum beklagten Planfeststellungsbeschluss, wo der
Knotenpunkt mit dem Mittelweg als gro3zugig dimensionierte, signalisierte
Kreuzung mit vielen Fahrspuren fur Kfz und Schutzstreifen in Mittellage fur
den Radverkehr dargestellt ist, ist dieser hier nur als ,,Minimalversion*
einer einfachen, unsignalisierten Einmiindung geplant. Mit der
rechtlichen Vorgabe, die festgesetzte Verkehrsflache des Bebauungsplans
HA 135 nicht zu verlassen und aufgrund der zu erwartenden geringen



Verkehre fir diesen Bauabschnitt ist dies flir den ADFC gut
nachvolliziehbar.

2.1 Abstimmung auf spateren Ausbau der Kreuzung Mittelweg /
StadtstrafRe Nord

Der Zeitpunkt eines spateren 4-armigen Vollausbaus des Knotens ist nicht
absehbar. Daher sollte die Planung auch allein ,funktionieren®, d.h. ein
Zustand geschaffen werden, der auch ohne Veranderung dauerhaft
zufriedenstellend und komfortabel sowohl fiir Anwohnende wie auch fir
den Radverkehr im Allgemeinen ware.

Da ein spaterer Vollausbau des Knotens jedoch an Lage und Querschnitt
der MitgaustraRe anschlieRen wirde und insofern Umbaumalnahmen
erforderlich wirden, ist die jetzige Planung sinnvollerweise auch soweit wie
moglich auf einen Ausbau der Kreuzung abzustimmen. Dies entnehmen
wir auch der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zur vorliegenden
Planung (20-14638).

Der Abstimmung zu Grunde liegt jedoch noch die Planung des
Knotenpunktes aus dem gescheiterten Planfeststellungsbeschluss. Dies
wird, im Vergleich, an den Verschwenkungen der Stral3e und einer
unndtigen, zusatzlichen Verschwenkung des nérdlichen Radwegs deutlich.
Die Planung fur den Vollausbau sah vor, die Radwege auf eine
gemeinsame Fahrbahn mit dem Kfz-Verkehr zu flhren, wo sich dieser trotz
hoher Geschwindigkeitsdifferenzen im Mischverkehr frei auf
~ochutzstreifen® fir alle Richtungen hatte einordnen mussen.

Dieses Kreuzungsdesign zur Grundlage der Abstimmung fiir den
Vollausbau zu machen sieht der ADFC, vor dem Hintergrund, dass das
Radfahren auch fiir Kindern ab 8 Jahren zumutbar und insbesondere
attraktiv und sicher sein sollte, kritisch. Auch von Seiten der Initiative
Fahrradstadt Braunschweig, die das Blirgerbegehren ,Radentscheid® im
letzten Jahr initiierte, wurde dies bereits deutlich kritisiert und ein
Alternativansatz mit einer anderen Radverkehrsfihrung ,,Geschitzte
Kreuzung® (flr den Fall eines Vollausbaus) prasentiert.

Insofern ware der Anschluss an den Mittelweg aus Sicht des ADFC so zu
gestalten, dass ein spaterer Ausbau des Knotenpunktes mit einer
geschiitzten Radverkehrsfiihrung ohne Schutz- bzw. Radfahrstreifen in
Mittellage vorbereitet und offen gehalten wird und mit méglichst
geringen Umbauten realisiert werden konnte.

2.2 Berucksichtigung des Ratsbeschlusses zum Radentscheid

Damit ware auch der am 14.7.2020 im Stadtrat beschlossenen Ziel und
MaRnahmenkatalog ,,Radverkehr in Braunschweig“ im Ansatz
berlcksichtigt. Dieser legt in den Mal3nahmen 7 und 15.1 fest, dass auf
Schutz- bzw. Radfahrstreifen in Mittellage ,nach Méglichkeit verzichtet®
wird, ,auch subjektive Sicherheitsbedurfnisse” bertcksichtigt werden, und
freies Rechtsabbiegen fiir den Radverkehr, wo méglich, ,baulich
abgebildet® wird (vgl. hierzu auch die in den ERA beschriebenen
Gestaltungsmoglichkeiten: Kapitel 4.4.3, 4.4.4, insb. Bild 47 und Tabelle 16
Zeile 3).

Nach Auffassung des ADFC heil3t dies, dass generell und auch beim
spateren Vollausbau dieses Knotenpunktes Varianten nach obigen
Malgaben vorrangig zu verfolgen sind und erst ggf. bei Nachweis
fehlender Realisierbarkeit dieser bspw. Schutz- bzw. Radfahrstreifen in
Mittellage anzuwenden waren.



3. Hinweise zur Planung
3.1 Einmiindung in den Mittelweg

Da der Radverkehr auf dem Mittelweg bereits auf ,Schutzstreifen” gefihrt
wird ist die Wahl des Knotenpunktes als einfache Einmindung ohne
baulich getrennte Radverkehrsanlagen innerhalb der Rahmenbedingung,
den Mittelweg nicht anzutasten, nachvollziehbar.

Far fraglich halten wir die Vertraglichkeit von gleichzeitig aus der
MitgaustraBe nach links abbiegenden Radfahrenden und
Autofahrenden. Spatestens beim Einordnen im Mittelweg kdnnte bei
gleichzeitigen Eintreffen der Uberholabstand unterschritten werden. Es ist
deutlich zu machen, dass Radfahrende sich zum Linksabbiegen mittig,
d.h. auBerhalb des in der Planung markierten Schutzstreifens einordnen
durfen. Hierdurch wurde konflikttrachtigem, gleichzeitigem Abbiegen
vorgebeugt. Der ADFC sieht dafir zwei Mdglichkeiten:

1) Den markierten Schutzstreifen vor der Einmindung enden zu lassen.
2) Ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen (ARAS) (ggf. farbig). Da die
Einmundung vorfahrtsgeregelt ist, waren anstelle von Haltelinien
unterbrochene Wartelinien zu markieren.

Zu Berulcksichtigen ist auch, dass bereits mit Realisierung des 2.
Bauabschnittes, der eine Verbindung zwischen Mittelweg und
Bienroder Weg darstellt, der Kfz-Verkehr an diesem Knotenpunkt
zunehmen dirfte. Ob diese Radverkehrsfiihrung dann noch angemessen
ware, ist ohne nahere Informationen zu den Verkehrsstarken fraglich.

Aufgrund dessen, wegen der bereits heute hohen Verkehrsstarken auf dem
Mittelweg und da dieser fur die Erschliefung der Neuen Nordstadt von
zentraler Bedeutung ist, ware es aus Sicht des ADFC winschenswert,
perspektivisch die Radverkehrsfihrung des Mittelweges in den
Bereichen, in denen dies innerhalb der umgebenden Bebauung noch
moglich ist, zu Uberarbeiten und bei dieser Gelegenheit auch den
Knotenpunkt MitgaustraBe/Mittelweg erneut in den Fokus zu nehmen.
Die Radwege aus dem Siegfriedsviertel lieRen sich dabei nach Suden
verlangern und an die in der MitgaustralRe geplanten anbinden. Eine
spatere Realisierung des 2. oder des 3. Bauabschnittes der Stadtstralle
Nord ware aus unserer Sicht eine geeignete Gelegenheit hierflr.

Wir regen an, im Plan angedeutete Rotmarkierungen ggf. aus Griinden
der Haltbarkeit mit einer Durchfarbung des Asphalts herzustellen. Die
Rampen zwischen Radweg und Fahrbahn sind so auszufiihren, dass der
Fahrkomfort gewahrt wird, d.h. moglichst ruckfrei und ohne Unterbrechung
durch Borde oder Rinnen (Vorbild: Ausflihrung am Gliesmaroder Bahnhof).

3.2 Verschwenkungen

Die zwei nérdlichen und eine sldliche Verschwenkung der Radwege im
Zulauf zum Mittelweg stoéren die Fahrdynamik und scheinen in dieser
Auspragung nicht aufgrund von Zwangspunkten wie Engstellen oder in den
Weg hineinragenden Gebauden notwendig. An anderen Stellen im
Stadtgebiet hat die Stadt in den letzten Jahrzehnten schon vormals
vorhandene Verschwenkungen entfernt.

Daher schlagen wir vor, alle Verschwenkungen zu entfernen bzw. so
zu strecken oder zusammenzulegen, dass sie ohne bewusste
Lenkbewegung durchfahren werden kdnnen und die Radwege somit als
mdglichst geradlinig wahrgenommen werden.



3.3 Trennung FuB- & Radverkehr

Far die bauliche Trennung des Rad- und Ful3verkehrs (Ziel und
MafRnahmenkatalog, Malinahme 6) schlagen wir eine Abgrenzung mit
niedrigen, Uberfahrbaren und damit fehlerverzeihenden Schriagborden
vor. Dies ist eine Alternative zum ansonsten anzulegenden 30 cm breiten
Begrenzungsstreifen zwischen Geh- und Radweg.

Unserer Ansicht nach liee sich dadurch fur alle Verkehrsteilnehmer der
Charakter des Radwegs als Fahrbahn hervorheben. Durch den
Trennstein mit Hohenversatz geraten FulRganger nicht unversehens auf
den Radweg und Radfahrer werden dadurch von der Nutzung des
Gehwegs abgehalten.

Zudem ware hieran erkennbar, dass Radwege in Braunschweig nun nach
einem neuen Qualitatsstandard angelegt werden.

Weitere Vorteile

* Verminderung von Konflikten zwischen Ful3- und Radverkehr

« Unfalltrachtiges, regelwidriges links fahren (,Geisterradeln) *, wird
laut einer Studie dadurch vermutlich vermindert 2

* Niveaugleiche Begrenzungssteine sind fast unmerklich tubergeh-
und Uberfahrbar, selbst wenn diese eine taktile Oberflache haben

* Trennung dauerhaft erkennbar, farbiges Betonpflaster bleicht aus

* Weniger H6henunterschied des Radwegs zur Kfz-Fahrbahn, d.h.
Rampen an Knotenpunkten werden weniger spurbar

» Etwas breiterer Gehweg, da der Trennstein schmaler als ein
Begrenzungsstreifen ausfallen kdnnte

Auch die ERA eroffnet diese Moglichkeit flir Radwege mit mehr als 2m
Breite, wie sie nun im Regelfall in Braunschweig angelegt werden, explizit.
Dort werden in Kapitel 11.1.5 zwei mdgliche Ausfuhrungen beschrieben:
eine ,Abgrenzung mit Gberfahrbaren Schragborden oder ein ,tastbarer,
niedriger Bord®. Die Anforderungen, die auch fiir den 30 cm breiten
Begrenzungsstreifen gelten (deutliche Tastbarkeit, visuelle Erkennbarkeit),
gelten analog, erscheinen uns jedoch so leichter umzusetzen.

Abbildung 1: SchrégeBorstelne ermégichen Abbildung 2: Ein Hohenversatz stérkt den

eine deutliche bauliche Trennung von Geh- Charakter des Radwegs als Fahrbahn,
und Radweg. Die Trennung sollte nicht zu die nicht Teil des Gehwegs ist.

Stirzen flhren. Bildquelle:

Bildquelle: https://twitter.com/Hackneycyclist https://commons.wikimedia.org/wiki/Categ

ory:User:Fantaglobe11, CC BY-SA 4.0

In anderen Europdischen Landern ist eine Trennung mit
Hoéhenunterschied verbreitet (wenngleich nicht Gberall die Regel) und
bewahrt, bspw. in GroRRbritannien (bspw.: London, Manchester), Frankreich
(bspw.: Paris), den Niederlanden, Luxemburg und Danemark.

1 https://www.adfc-braunschweig.de/sicherheit-verkehr/sicher-rad-fahren/geisterradler.html
2 Alrutz et al. beobachteten in Groningen durchgehend auBerst niedrige Anteile regelwidrig
links fahrender Radfahrender (etwa 1%) und vermuten, dass die in den Niederlanden
Ubliche Hohentrennung dem Linksfahren entgegenwirkt, da Radfahrende dann nicht auf den
Gehweg ausweichen mégen. UDV-Forschungsbericht Nr. 29 01/2015, S.90



https://www.adfc-braunschweig.de/sicherheit-verkehr/sicher-rad-fahren/geisterradler.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:User:Fantaglobe11
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:User:Fantaglobe11
https://twitter.com/Hackneycyclist

Ein Uberfahrbarer Schragbord ® mit einem Neigungswinkel von ca. 30° stellt
bei entsprechender Breite, Zustand sowie Beleuchtung des Radwegs und
normaler Benutzung keine ernstzunehmende Sturzgefahr dar. Um
Kollisionen mit Pedalen vorzubeugen sollte der Héhenunterschied jedoch
nicht groRer als 5cm sein.

Wir sind uns bewusst, dass eine solche Lésung einer vorherigen
Diskussion, Abwagung und der Einbeziehung des Behindertenbeirates
bedarf, halten die erstmalige Realisierung eines Radweges nach neuem
Regelmal von 2,30 m Breite jedoch fur die richtige Gelegenheit, dieses
Thema anzusprechen.

3.4 Zufahrten

An Grundstlickszufahrten sind die Radwege bereits durchgehend
dargestellt, jedoch im Plan noch von Kastchen der Zufahrten Uberlagert.
Radwege sind an diesen Stellen ohne Belagsveranderung, ohne
zusatzliche Langs- oder Querneigung und ohne Héhenunterschied,
fortzuflihren (gem. Ziele- und MaRnahmenkatalog ,Radverkehr in
Braunschweig“ Malnahme 6). Um die Zufahrt zu erméglichen kann eine
Rampe im ausreichend vorhandenen Zwischenraum zwischen Radweg und
Kfz-Fahrbahn angelegt werden. Eine andere Losung mit geringerer Breite
waren Rampensteine (siehe auch ERA 11.1.7), bspw. Sinusborde.

3.5 Einmiindung der Lichtwerkallee

Die Mitgaustrale ist der Lichtwerkallee GUbergeordnet. Daher ist der
Radweg auch hier ohne Belagsveranderung, ohne zusatzliche Langs-
oder Querneigung und ohne Héhenunterschied fortzufiihren (gem.
Ziele- und Malinahmenkatalog ,Radverkehr in Braunschweig“ MaRnahme
6).

Der ADFC regt an, hierfir eine Anrampung / Aufpflasterung des
Einmindungsbereiches vorzunehmen und auch den Gehweg
ununterbrochen zu gestalten (analog ERA Kapitel 11.1.7 Bild 86).

Eine Anrampung sorgt bei abbiegenden bzw. einbiegenden Kfz fur eine
Geschwindigkeitsdampfung und hebt die Vorfahrt des Radverkehrs entlang
der Ubergeordneten Stral3e intuitiv hervor. Hiermit sind deutliche
Sicherheits- und Komfortgewinne verbunden.

Abbildung 3: Durchgehender Geh- und Radweg an einer untergeordneten Einmiindung, hier
jedoch mit Zebrastreifen auch Gber den Radweg und die bevorrechtigte Stralle.
Bildquelle: Timm Schwendy, ,Darmstadt féahrt Rad*

Die Sichtverhaltnisse werden durch eine Verschwenkung des Radweges
an die Straf3e in diesem Fall nicht verbessert, der Vorrang des Radverkehrs
3 Entsprechende Produkte sind in den Niederlanden unter dem Begriff ,Rijwielpadband*
erhaltlich. In Deutschland kommen dem einige bisherige Modelle von Flach- und

Schragbordsteinen nahe, sind jedoch noch keine perfekten Losungen. Geeignete
Bordsteine wirden sich sicher beschaffen lassen.




jedoch geschwacht. Der Radweg ist an dieser Stelle nicht zu
verschwenken, sondern geradlinig fortzufuhren. Aufgrund der nur sehr
kurzen Strecke direkt neben der Straf’e und den davor angeordneten
Parkplatzen kénnte der Radverkehr hier ohnehin nur zu spat im
Seitenspiegel gesehen werden. Autofahrende kénnten den Radverkehr
jedoch bei mittlerer abgesetzter Fiihrung (2-5 m *), vor Kreuzen des
Radweges im stumpfen Winkel, ggf. rechtzeitig durchs Fenster erkennen.
Ein Verschwenken des Radweges an die Strale wirde gem. ERA Kapitel
4.3.2 Bild 31 eine gerade Strecke von = 10 m unmittelbar an der Stral3e
erfordern, die hier nicht gegeben ist (laut Plan 6,6 m). Auch warnen die
ERA im entsprechenden Kapitel vor stark verschwenkten und
unkomfortablen Radwegefiihrungen, wie hier. Die Mindestkurvenradien in
Kapitel 2.2.1 der ERA, Tabelle 6, werden unterschritten (Kurvenradius hier
laut Plan: 8 m).

Der Parkplatz gegeniiber der Einmiindung direkt neben dem ,Stummel*
des nordlichen Rad- und des Gehweges schrankt die Sichtverhaltnisse des
auf eine Lucke im Verkehr wartenden Rad- und Ful3verkehrs ein und ist zu
entfernen. Der ,Stummel“ des Radweges ist den Fahrlinien der nach Stiden
abbiegenden und von Siden einbiegenden Radfahrenden anzupassen.
Auch die Querung fir FulRgehende kdnnte hierbei vereinfacht werden.

4. Hinweise im Lageplan

Siehe Anhang.

5. Zusammenfassung

Die Planung ist dahingehend anzupassen, dass vorhandene
Verschwenkungen entfernt werden, die Radwege an Zufahrten und der
Einmindungen der Lichtwerkallee durchgangig und ohne Stérung gestaltet
werden und bei der Einmundung in den Mittelweg Radfahrenden ein
Einordnen zum Linksabbiegen ermdglicht wird.

Der Anschluss an den Mittelweg ist so zu gestalten, dass fir einen
spateren Ausbau ein Kreuzungsdesign ohne Radfahrstreifen in Mittellage,
mit geschuitzter Radverkehrsfliihrung und mit freiem Rechtsabbiegen flr
Radfahrende vorbereitet oder zumindest offen gehalten wird.

Zudem regt der ADFC an, unter Einbeziehung des Behindertenbeirates in
einen Gesprachsprozess einzutreten, um die aufgrund des neuen

Regelmalies nun breiteren Radwege zukunftig mittels eines niedrigen, bei
Bedarf Uberfahrbaren Schragbords baulich vom Gehweg zu trennen.

Mit freundlichen GriRRen

Susanne Schroth Lars Christian Lund
Vorsitzende Arbeitskreis Verkehr

4 Vgl. https://www.darmstadtfaehrtrad.org/?p=2594# ednref21 und dort genannte
wissenschaftliche Quellen
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genaue Lage vor Ort zu priifen

Lage der Zufahrten und Baumstandorte wird im Planungsverlauf noch im Detail abgestimmt!
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Lund
Abstandslinie
6.6m 

Lund
Abstandslinie
3.5m 

ADFC Braunschweig
Kommentar
Möglichkeit hervorheben, dass Radfahrer sich zum Linksabbiegen mittig einordnen können:

A) Schutzstreifen vor Einmündung enden lassen
   oder
B) Aufgeweiteter Radaufstellstreifen (ARAS) mit gestrichelter Wartelinie

ADFC Braunschweig
Kommentar
Verschwenkung strecken, wenn möglich aufheben

ADFC Braunschweig
Kommentar
Verschwenkung strecken, wenn möglich aufheben

ADFC Braunschweig
Kommentar
Verschwenkung strecken, wenn möglich aufheben

ADFC Braunschweig
Kommentar
Sichtbehinderung durch Parkplatz entfernen

ADFC Braunschweig
Kommentar
Radweg durchgehend machen: ohne Höhenunterschied, ohne Belagsveränderung  und ohne zusätzliche Längs- oder Querneigung

(Ziel- und Maßnahmenkatalog, Maßnahme 6)

Anregung: Einmündung aufpflastern/anrampen, auch Gehweg durchgehend gestalten


ADFC Braunschweig
Kommentar
Radweg an Einmündung geradlinig führen, Verschwenkung entfernen

ADFC Braunschweig
Kommentar
Radweg an Einmündung geradlinig führen, Verschwenkung entfernen

ADFC Braunschweig
Kommentar
Radweg an Zufahrt ohne Belagsveränderung, ohne zusätzliche Längs- oder Querneigung und ohne Höhenunterschied fortführen 

(Ziel- und Maßnahmenkatalog, Maßnahme 6)

ADFC Braunschweig
Kommentar
Radweg an Zufahrt ohne Belagsveränderung, ohne zusätzliche Längs- oder Querneigung und ohne Höhenunterschied fortführen 

(Ziel- und Maßnahmenkatalog, Maßnahme 6)

ADFC Braunschweig
Kommentar
Radweg-"Stummel" Lage den Fahrlinien anpassen, möglichst etwas weiter mittig.
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